
 

ADR-Schulungsbescheinigungen aus dem Ausland  

 
  

 Das Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (ADR) haben 52     
 Staaten, darunter auch die Schweiz, unterzeichnet. 

 Das ADR gilt für den innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 In den Vertragsstaaten des ADR werden die jeweiligen ADR-Schulungsbescheinigungen für    

 Fahrzeugführer gegenseitig anerkannt. 

 Dies bedeutet, dass ausländische Berufsfahrer, die für ein schweizerisches Transportunternehmen mit   

 schweizerisch immatrikulierten Fahrzeugen tätig sind, ihre ADR-Schulungsbescheinigung, die sie in  

 einem ADR-Staat erworben haben, nicht umtauschen müssen. Sie dürfen diese im Rahmen der  

 Gültigkeitsdauer in der Schweiz weiter verwenden. Nach allfälliger Absolvierung eines  

 Auffrischungskurses in der Schweiz erhalten sie eine schweizerische ADR-Schulungsbescheinigung. 
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